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Einleitung

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) vereint ca. 620 Hersteller und Zulieferer unter 
einem Dach. Die Mitglieder entwickeln und produzieren Pkw und Lkw, Software, Anhänger, 
Aufbauten, Busse, Teile und Zubehör sowie immer neue Mobilitätsangebote. Wir sind die 
Interessenvertretung der Automobilindustrie und stehen für eine moderne, zukunftsorientier-
te multimodale Mobilität auf dem Weg zur Klimaneutralität. Der VDA vertritt die Interessen 
seiner Mitglieder gegenüber Politik, Medien und gesellschaftlichen Gruppen. Wir arbeiten 
für Elektromobilität, klimaneutrale Antriebe, die Umsetzung der Klimaziele, Rohstoffsiche-
rung, Digitalisierung und Vernetzung sowie German Engineering. Wir setzen uns dabei für 
einen wettbewerbsfähigen Wirtschafts- und Innovationsstandort ein. Unsere Industrie sichert 
Wohlstand in Deutschland: rund 780.000 Menschen sind direkt in der deutschen Automobil-
industrie beschäftigt. Der VDA ist Veranstalter der größten internationalen Mobilitätsplattform 
IAA MOBILITY und der IAA TRANSPORTATION, der weltweit wichtigsten Plattform für die 
Zukunft der Nutzfahrzeugindustrie. 

Der VDA bekennt sich allgemein zu rechtmäßigem Handeln und achtet dabei auch auf die 
Einhaltung des anwendbaren Kartellrechts. Zu diesem Zweck gibt der VDA mit dem vor-
liegenden Leitfaden Hinweise für seine Organe, Mitglieder und Mitarbeitende, durch deren 
Beachtung im Interesse des VDA und seiner Mitglieder bei jeder Aktivität kartellrechtlich 
bedenkliches Verhalten von vornherein vermieden werden soll. 

Der Leitfaden soll Mitgliedern und Mitarbeitenden des VDA Sicherheit und Orientierung ge-
ben. Zu diesem Zweck enthält er u.a. Regelungen zu zulässigen und unzulässigen Themen 
von Verbandssitzungen und bei allen weiteren Verbandsaktivitäten, zu Marktinformations-
verfahren, zu Verbandsempfehlungen und zur Durchführung von Verbandssitzungen. Die 
Einhaltung dieser Regeln ist für alle an der VDA-Verbandsarbeit Mitwirkenden verbindlich 
und dient damit auch dem Schutz des Verbandes und seiner Mitglieder. Die Mitarbeitenden 
des VDA werden regelmäßig hierzu geschult und achten auf die Einhaltung des Kartellrechts 
im Rahmen der Verbandsarbeit.

Berlin, Mai 2025
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1.  Vorbemerkung zum Kartellrecht

Das Kartellrecht soll grundsätzlich alle Arten von Beschränkungen des Wettbewerbs durch 
Unternehmen unterbinden.

Danach verbietet das Kartellrecht u.a. Vereinbarungen oder Absprachen über Preise, Märkte, 
Geschäftsbedingungen usw. Allerdings setzt dies keine ausdrücklichen, insbesondere keine 
schriftlichen Erklärungen voraus. Eine Vereinbarung kann auch durch sog. schlüssiges Ver-
halten getroffen werden. Neben der Vereinbarung verbietet das Kartellrecht aber auch sog. 
abgestimmte Verhaltensweisen der Unternehmen, die zu einem ähnlichen Ergebnis führen. 
Selbst der bloße Austausch bzw. bereits die einseitige Offenlegung von wettbewerblich rele-
vanten Informationen ist verboten, insbesondere wenn dies eine Koordinierung gegenüber 
der Marktgegenseite ermöglicht. Allerdings können diese Leitlinien nicht der gesamten Kom-
plexität des Kartellrechts gerecht werden. In Detailfragen kann es daher erforderlich sein, 
eine weitergehende rechtliche Bewertung vorzunehmen.

Unternehmen können in ihren Bestrebungen zu mehr Nachhaltigkeit an die Grenzen ihrer 
Umsetzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten stoßen. Daher kann das Bedürfnis bestehen, 
gemeinsam mit anderen Unternehmen diese Nachhaltigkeitsziele zu verwirklichen. So kön-
nen Wettbewerber etwa bestrebt sein, gemeinsam eine bestimmte umweltfreundliche Stan-
dardisierung einzuführen. Solche Kooperationen und Standardisierungsbemühungen müssen 
jedoch auch die kartellrechtlichen Vorgaben erfüllen.

2.  Themen und Organisation von Verbandssitzungen

Verbandssitzungen dienen zwar vorrangig der Erörterung politischer Themen; gleichwohl 
findet das Kartellrecht auf die Verbandsarbeit sowohl in Präsenz als auch in digitaler Form 
uneingeschränkt Anwendung. Bestimmte Themen können aus kartellrechtlicher Sicht dann 
kritisch sein, wenn sie wettbewerblich relevante Informationen betreffen. Wettbewerbliche 
Relevanz ist gegeben, wenn der gegenseitige Austausch entsprechender Informationen, de-
ren einseitige Offenlegung oder Diskussionen der Verbandsmitglieder hierüber die Unsicher-
heit über das gegenwärtige oder künftige Marktverhalten der Wettbewerber verringert oder 
aufhebt und damit den sogenannten Geheimwettbewerb (z.B. bei Ausschreibungen) verletzt. 

Der Begriff „Wettbewerber“ ist weit zu verstehen:

•	 Unternehmen stehen sowohl auf der Absatzseite als auch auf der Einkaufsseite miteinan-
der im Wettbewerb. Als Wettbewerber ist jeder anzusehen, der entweder die gleichen oder 
ähnliche Produkte oder Dienstleistungen anbietet oder nachfragt.

•	 Wettbewerber kann unter Umständen bereits sein, wer unterschiedliche Produkte dem- 
selben Kunden anbietet, oder wer unterschiedliche Waren vom selben Lieferanten einkauft.

•	 Auch Unternehmen unterschiedlicher Marktstufe können zueinander im Wettbewerb  
stehen. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn ein Hersteller seine Ware  
direkt aber auch über den Handel vertreibt. 

•	 Unternehmen, die aktuell in einem Produktbereich nicht miteinander konkurrieren, können 
als (potentielle) Wettbewerber angesehen werden, wenn sie ohne weiteres und in relativ 
kurzer Zeit in der Lage wären und auch tatsächlich erwägen, in den Markt des jeweils  
anderen einzutreten. Dabei kann der Begriff „kurze Zeit“ in einzelnen – aber nicht allen – 
Fällen auch einen Zeitraum umfassen, der ein Jahr übersteigt (aber allerhöchstens  
3 Jahre).
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Die nachfolgende Übersicht über zulässige bzw. unzulässige Themen gilt neben der eigentli-
chen Verbandssitzung auch für Pausen, für Rahmenveranstaltungen und für die zugehörige 
Korrespondenz sowie bei allen weiteren Verbandsaktivitäten:

a)  Zulässige Themen 

Wettbewerber dürfen grundsätzlich Informationen zu ihrem jeweiligen Themenkreis  
austauschen. Dazu zählen u.a.:

•	 aktuelle Gesetzesvorhaben und deren Folgen für die Gesamtheit der Mitglieds- 
unternehmen,

•	 politisches Umfeld, allgemeine technische/ wissenschaftliche Entwicklungen (z.B. nicht 
vertrauliche technische Fragen mit allgemeiner Bedeutung für die Branche wie Sicherheits- 
und Gesundheitsfragen, allgemeine und nicht geschützte Technologien ohne Bezug zu 
unternehmensspezifischen Plänen und Strategien), Regulierungsmaßnahmen von  
allgemeinem Interesse,

•	 aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen sowie allgemeine Entwicklungen in der Industrie 
(sofern öffentlich bekannt),

•	 Diskussionen zu den Lobbyaktivitäten des VDA, insbesondere um einen gemeinsamen 
Standpunkt zu künftigen Gesetzgebungsverfahren zu entwickeln (z.B. zu strengen Vor-
gaben für Produkte der VDA-Mitglieder), sofern hierfür insbesondere keine Informationen 
über die Entwicklung aktueller oder künftiger Produkte ausgetauscht und die sonstigen 
unzulässigen Themen unter b) vermieden werden.

•	 Benchmarking-Aktivitäten, soweit (im Regelfall) mindestens fünf Unternehmen beteiligt 
sind; ein neutraler Dritter den Benchmark durchführt und das Ergebnis anonymisiert und 
aggregiert an die Beteiligten zurückspielt; keine Re-Individualisierung im Rahmen der Ver-
bandssitzung ermöglicht wird; kein Bezug zu Produkten und Marktverhalten besteht (nur 
bspw. auf interne Prozesse oder Umweltstandards),

•	 Ausarbeitung eines Branchenüberblicks (soweit die Aggregierung über den VDA oder 
einen sonstigen neutralen Dritten erfolgt),

•	 Austausch von allgemeinen Daten, die frei zugänglich sind (z. B. allgemeine Konjunkturda-
ten, vom KBA, aus dem Internet oder aus veröffentlichten Geschäftsberichten der Mitglied-
sunternehmen),

•	 rückwärts gerichteter Austausch über die allgemeine Geschäftsentwicklung, sofern sich 
die Angaben auf das gesamte Unternehmen, die gesamte Produktpalette oder andere 
aggregierte Geschäftsbereiche erstrecken und diese Informationen von den betreffenden 
Unternehmen bereits rechtmäßig veröffentlicht wurden,

•	 Organisation von branchenweiten Sensibilisierungskampagnen für den ökologischen  
Fußabdruck,

•	 ökologische Aktivitäten, die nicht die wirtschaftliche Tätigkeit von Wettbewerbern betreffen, 
sondern ausschließlich auf deren internes Unternehmensverhalten beziehen, 

•	 Standardisierungs- und Nachhaltigkeitsvereinbarungen, wenn die unter Ziffer 5  
geschilderten Voraussetzungen erfüllt sind.  
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b)  Unzulässige Themen

Zu den Informationen, die Wettbewerber generell nicht austauschen oder einseitig offenlegen 
dürfen, zählen insbesondere:

•	 Informationen oder Absprachen über Preise, Preisbestandteile, Rabatte, Preisstrategien 
und –kalkulationen, geplante Preisänderungen und über Kosten oder deren Weitergabe, 
sowie weitere Informationen welche Angebotsrelevant sind, z.B. bestimmte Grünstahl- 
quoten.

•	 Liefer- und Zahlungskonditionen und sonstige vertragliche Regelungen aus Verträgen  
mit Kunden / Lieferanten, sofern letztere wettbewerblich relevant sind,

•	 Informationen über Unternehmensstrategien und gegenwärtiges oder künftiges  
Marktverhalten,

•	 noch nicht rechtmäßig veröffentlichte Informationen über gegenwärtige Geschäftsentwick-
lungen oder Geschäftserwartungen (insb. Absatz-/Umsatzzahlen), selbst wenn diese keine 
Rückschlüsse auf die Marktstellung einzelner Produkte zulassen,

•	 Informationen über Gewinne, Gewinnmargen, Marktanteile und geplante Investitionen, 
sofern diese nicht öffentlich sind,

•	 Informationen über interne Forschungs- und Entwicklungsvorhaben,

•	 Informationen, die eine Koordinierung gegenüber der Marktgegenseite (Kunden, Lieferan-
ten) ermöglichen, insbesondere im Zusammenhang mit Angeboten gegenüber Dritten (z.B. 
wird überhaupt an Ausschreibung teilgenommen, für welche Lose, Stärke des Interesses 
am Gewinn der Ausschreibung),

•	 Aufteilung von Märkten oder Bezugsquellen in räumlicher und personeller Hinsicht sowie 
ausdrückliches oder stillschweigendes Einvernehmen über Boykotte und Liefer- oder Be-
zugssperren gegen bestimmte Unternehmen,

•	 Forderungen von Kunden oder Lieferanten einschließlich der eigenen Reaktion hierauf 
bzw. der Reaktion der Wettbewerber,

•	 Verifikation von vom Kunden oder Lieferanten erhaltenen Informationen,

•	 gemeinsame Diskussion und Analyse von nach Ziffer 3 zulässigen Statistiken,  
insbesondere keine Auflösung der Aggregierung. 

c)  Vorbereitung und Durchführung der Verbandssitzungen

Die VDA-Mitarbeitenden laden in Abstimmung mit dem Sitzungsleiter rechtzeitig und offiziell 
zu Gremiensitzungen ein und fügen der Einladung eine möglichst detaillierte Tagesordnung 
bei. Die VDA-Mitarbeitenden unterstützen den Sitzungsleiter darin, dass Tagesordnung und 
Sitzungsunterlagen klar und unmissverständlich formuliert sind und keine kartellrechtlich 
bedenklichen Punkte enthalten.

In Zweifelsfällen steht die VDA-Geschäftsführung für eine Klärung oder Korrektur zur Ver-
fügung. Bei jeder VDA-Sitzung sollte zur Unterstützung des Sitzungsleiters mindestens ein 
VDA-Mitarbeitenden anwesend sein. Der Sitzungsleiter achtet auf die Einhaltung des forma-
len und ordnungsgemäßen Sitzungsverfahrens (mit Tagesordnung und Protokollführung).
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Der Sitzungsleiter weist die Teilnehmer zu Beginn der Sitzung auf kartellrechtskonformes  
Verhalten hin. Der Sitzungsleiter wird jede Verletzung bzw. jede mögliche Verletzung von 
Kartellrecht durch Eingriffe in den Sitzungsverlauf unterbinden.

Die VDA-Mitarbeitenden unterstützen den Sitzungsleiter darin, dass von der Tagesordnung in 
Bezug auf kartellrechtlich relevante Themen nicht abgewichen wird. Sollte dies trotzdem von 
Teilnehmern gewünscht werden, so führt der Sitzungsleiter einen förmlichen Beschluss über 
diese Änderung herbei und hält diesen Beschluss im Protokoll fest.

Die Sitzungsteilnehmer sollten neuen Tagesordnungspunkten widersprechen, wenn sie 
meinen, dass diese kartellrechtlich bedenklich sind oder wenn ein förmlicher Änderungsbe-
schluss unterbleibt. Sie sollten verlangen, dass das Abweichen von der Tagesordnung und  
ihr Widerspruch protokolliert werden. Der Sitzungsleiter wird die Widersprüche prüfen und  
die Tagesordnungspunkte ggf. zurückweisen.

d)  Ergebnisvermerke über Verbandssitzungen

Die VDA-Mitarbeitenden unterstützen den Sitzungsleiter darin, dass korrekte, vollständige 
und genaue Protokolle von Verbandssitzungen einschließlich der dort gefassten Beschlüsse 
erstellt werden. Die Sitzungsteilnehmer sollten Widerspruch erheben, wenn ihnen auffällt, 
dass kein Protokoll mitgeschrieben wird. 

Die VDA-Mitarbeitenden wirken darauf hin, dass die Formulierungen im Protokoll eindeutig 
und klar sind. Die Protokolle von Verbandssitzungen werden zeitnah an alle Teilnehmer  
verschickt. 

Die Sitzungsteilnehmer prüfen die Protokolle nach Erhalt auf korrekte Wiedergabe des  
wesentlichen Verlaufs der Sitzung und ihrer Beschlüsse. Sie weisen den VDA unverzüglich 
auf ggfs. unvollständige oder falsche Protokollierungen, insbesondere zu kartellrechtlich  
relevanten Themen hin und fordern eine Korrektur.

e)  Verhalten in Verbandssitzungen

Der Sitzungsleiter stellt mit Unterstützung durch den VDA-Mitarbeitenden sicher, dass es in 
der Verbandssitzung nicht zu unzulässigen Beschlüssen, Absprachen, Gesprächen, spon-
tanen Äußerungen oder zu einem unzulässigen Austausch bzw. einer unzulässigen Offenle-
gung von Informationen zu kartellrechtlich relevanten Themen kommt. 

Der Sitzungsleiter weist Sitzungsteilnehmer, die sich nicht kartellrechtskonform verhalten, 
unverzüglich darauf hin. Der Sitzungsleiter sollte die Diskussion oder notfalls die gesamte 
Sitzung abbrechen oder vertagen, soweit eine rechtliche Klärung notwendig sein sollte. Die 
Sitzungsteilnehmer sollten der Fortsetzung der Diskussion oder Sitzung deutlich widerspre-
chen und den Abbruch oder die Vertagung einer Diskussion oder Sitzung fordern, sofern sie 
Bedenken gegen deren Rechtmäßigkeit haben. Diese Forderung muss protokolliert werden.
Sitzungsteilnehmer sollten bei Fortsetzung einer kartellrechtlich bedenklichen Diskussion 
die Sitzung verlassen. Das Verlassen eines Sitzungsteilnehmers muss mit dem Namen und 
Zeitangabe protokolliert werden.



7KARTELLRECHT IM VDA

3.  Marktinformationsverhalten / Verbandsstatistiken

Marktinformationsverfahren sind organisierte Datensammlungen, die Informationen z.B. in 
der Form von Verbandsstatistiken etwa über Fahrzeugzulassungen darstellen. Solche Markt-
informationsverfahren und sonstige Statistiken sind nur zulässig, wenn sie einem legitimen 
Zweck dienen (z.B. der Analyse von Branchentrends) und offiziell über den Verband oder 
eine andere neutrale Stelle geführt werden, die nur anonymisierte und nicht-identifizierbare 
aggregierte Gesamtdaten veröffentlicht.

Der VDA trägt dafür Sorge, dass die von ihm geführten Marktinformationsverfahren den 
rechtlichen Vorgaben entsprechen, insbesondere (auch mit Blick auf die jeweilige Marktstruk-
tur sowie den Melderhythmus) nicht zu einer künstlich erhöhten Markttransparenz führen und 
(im Regelfall) mindestens fünf Unternehmen je Meldekategorie einbezogen sind. Unterneh-
mensbezogene Daten dürfen im Rahmen von Marktinformationsverfahren nur in den dafür 
vorgesehenen Verfahren an den VDA übermittelt werden, nicht jedoch in Verbandssitzungen.

4.  Positionspapiere und Pressemitteilungen des VDA

Der VDA stellt sicher, dass seine Positionspapiere und Pressemitteilungen keine Formulie-
rungen beinhalten, die gewollt oder ungewollt auf Absprachen, gleichförmiges Verhalten oder 
entsprechende Empfehlungen des VDA oder einzelner Mitglieder (sogenanntes „Signalling“) 
hindeuten. Positionspapiere und Pressemitteilungen sind so zu formulieren, dass sie lediglich 
objektiv die Marktlage und allgemeine Marktentwicklungen wiedergeben.

5.  Verbandsempfehlungen

a)  Allgemeine Rahmenbedingungen

Der VDA erarbeitet in speziellen Fachgremien Verbandsempfehlungen. Deren Inhalt sind u.a. 
technische Normen und Standards sowie Bedingungen. Der VDA stellt seine Verbandsemp-
fehlungen seinen Mitgliedsunternehmen und Dritten unverbindlich zur Anwendung zur 
Verfügung. Beziehen sich die Mitgliedsunternehmen oder Dritte auf ihren Inhalt, erfolgt das 
ausschließlich auf freiwilliger Basis. Der VDA gibt keine Verbandsempfehlungen, weder direkt 
noch indirekt, für ein bestimmtes Marktverhalten seiner Mitgliedsunternehmen.

Der VDA prüft die rechtlichen Rahmenbedingungen seiner Verbandsempfehlungen. Die Erar-
beitung der Verbandsempfehlungen erfolgt in einem offenen, transparenten und nicht-diskri-
minierenden Verfahren. Der VDA stellt sicher, dass auch interessierte Nicht-VDA-Mitglieder 
die Möglichkeit erhalten, Stellungnahmen zu geplanten Verbandsempfehlungen abzugeben 
(z.B. Veröffentlichung auf der VDA-Homepage, Kontaktaufnahme zu anderen möglicherweise 
interessierten Industrieverbänden).
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b)  Nachhaltigkeitsvereinbarungen

Eine besondere Form der Standards und Normen sind Nachhaltigkeitsvereinbarungen. Dabei 
handelt es sich um Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern, die die Verfolgung ein oder 
mehrerer Nachhaltigkeitsziele zum Gegenstand haben. Nachhaltigkeitsziele sind insbesonde-
re die Bekämpfung des Klimawandels und die Verringerung von Umweltverschmutzung, aber 
auch die Wahrung der Menschenrechte. Für Nachhaltigkeitsvereinbarungen gelten dieselben 
kartellrechtlichen Anforderungen wie an die Vereinbarung von allgemeinen Standards und 
Normen.

6.  Selbstverpflichtungserklärungen

Der VDA darf in bestimmten Bereichen Selbstverpflichtungserklärungen der Mitgliedsunter-
nehmen entwickeln. Die kartellrechtlichen Anforderungen einer Selbstverpflichtungserklärung 
sind sehr hoch. Die Rechtsabteilung des VDA ist bereits zu Beginn der Entwicklung einer 
Selbstverpflichtungserklärung einzubinden. Gegebenenfalls sind auch die Kartellbehörden 
einzubeziehen.  

7.  Aufnahme und Ablehnung neuer Mitglieder

Der VDA ist grundsätzlich frei in seiner Entscheidung über neue Mitglieder. Der VDA hat die Vo-
raussetzungen für eine Mitgliedschaft in seiner Satzung detailliert geregelt. Der VDA wird einen 
bestehenden kartellrechtlichen Aufnahmeanspruch eines Unternehmens, das Mitglied des VDA 
werden will, respektieren.

Der VDA darf beitrittswilligen Unternehmen, die die satzungsgemäßen Aufnahmekriterien nicht 
erfüllen, die Aufnahme in den VDA verweigern. Die Aufnahmeverweigerung darf aber nichtdis-
kriminierend sein, so etwa wenn andere vergleichbare Unternehmen trotz Nichterfüllung der 
Aufnahmekriterien bereits aufgenommen worden sind.

8.  Weitere Informationen / in Zweifelsfällen: VDA-Rechtsabteilung

Die VDA-Rechtsabteilung steht allen Mitarbeitern und Mitgliedern der VDA-Gremien für Fragen 
zu diesem Leitfaden zur Verfügung. Sie sollte zudem in allen Zweifelsfällen über die Zulässig-
keit einer Vorgehensweise oder eines Themas, die vor oder während einer Verbandssitzung 
aufkommen, zur Beratung hinzugezogen werden und ist über festgestellte oder vermutete 
Verstöße zu informieren.
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Weblinks

VDA website  
Leitfaden Kartellrecht VDA  
Fachabteilung Recht & Compliance  

Ansprechpartner

Dr. Ricarda Leffler
Leiterin der Abteilung Recht & Compliance

ricarda.leffler@vda.de

Marco Spinger
Fachgebietsleiter Recht, Compliance & Gesetzesanalyse

marco.spinger@vda.de

https://www.vda.de/de
https://www.vda.de/dam/jcr:6f514eee-0847-460d-9763-3442de03c2f1/VDA%20Leitfaden%20zum%20Kartellrecht.pdf?mode=view
https://www.vda.de/de/der-vda/organisation/fachabteilungen/recht-und-compliance
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